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Herisau, 18. Februar 2014 / aje 

1500.156 

Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, Teilrevision 

 

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 18. Februar 2014 

 

 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 
Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

A. Ausgangslage 

 
1. Am 23. September 2013 hat der Kantonsrat der Volksinitiative „Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung“ 
mit 37:25 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt und der Volksdiskussion unterstellt. Die Initiative verlangt eine 
Änderung von Art. 15 Abs. 2 sowie Art. 16 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen 
Verkehrs (nachfolgend GöV; bGS 760.1). Gemäss dem neuen Art. 15 Abs. 2 GöV sollen die Finanzkompeten-
zen des Kantonsrates auf neue einmalige Ausgaben für Bahninfrastrukturausgaben bis maximal 5 Mio. Fran-
ken beschränkt werden. Diese Bestimmung war in der kantonsrätlichen Beratung strittig. 
 
Gemäss dem neuen – und in der kantonsrätlichen Debatte allseits unbestritten gebliebenen – Art. 16 Abs. 2 
GöV soll die Verteilung der Kosten auf die Gemeinden einheitlich nach den Kriterien „Bevölkerungszahl als 
Grundbeitrag“ und „Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“ bemessen werden. 
Näheres dazu soll gemäss neuem Art. 16 Abs. 3 GöV die kantonsrätliche Verordnung zum Gesetz über die 
Förderung des öffentlichen Verkehrs (V GöV; bGS 760.1) regeln. 
 
2. Als direkte Folge der Änderung von Art. 16 Abs. 2 und 3 GöV schlägt der Regierungsrat in seinem Bericht 
und Antrag vom 19. Februar 2013 vor, Art. 10 V GöV zu revidieren resp. neu zu fassen. Der Regelungsbedarf 
betrifft insbesondere die Gewichtung der Bemessungsgrössen „Bevölkerungszahl“ und „Frequenzzahlen der 
durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“, die Gewichtung der Abfahrten der Verkehrsmittel (Bahnen, 
Regionalbusse) und Regelungen betreffend der Zuordnung der Haltestellen. Eine Konkretisierung des Initiativ-
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texts in der V GöV im Sinne des regierungsrätlichen Berichts und Antrags ist Voraussetzung, um die Initiative 
umsetzen zu können. Ein entsprechender Vorentwurf des Departements Volks- und Landwirtschaft lag dem 
Kantonsrat bereits anlässlich der Behandlung der Initiative in 1. Lesung vor. 

B. Erwägungen 

1. Koppelung der Teilrevision an die Initiative 

 
Die Initiative resp. die damit verbundenen Änderungen von Art. 16 Abs. 2 und 3 GöV sind eng mit dem Ausfüh-
rungsrecht auf Verordnungsstufe verbunden. Der Erlass von Ausführungsbestimmungen zu Art. 16 Abs. 2 GöV 
in der kantonsrätlichen Verordnung ist Voraussetzung, um die Anliegen der Initiative umsetzen zu können. 
 
Stimmt der Kantonsrat der Initiative in 2. Lesung zu, ist es geboten, gleichzeitig die entsprechenden Änderun-
gen der V GöV zu beschliessen. Damit können die Änderungen des GöV und der V GöV gleichzeitig in Kraft 
gesetzt werden. 

2. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 

 
Die Vernehmlassung erfolgte vom 8. November bis zum 20. Dezember 2013. Es nahmen 18 Gemeinden sowie 
vier politische Parteien (FDP, SVP, SP, CVP) teil. 
 
Von den durch die Vorlage primär betroffenen Gemeinden stimmen 13 (Urnäsch, Herisau, Hundwil, Schöneng-
rund, Waldstatt, Teufen, Gais, Trogen, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Reute) dem Entwurf ohne Bemerkun-
gen zu. Zwei Gemeinden (Speicher, Rehetobel) lehnen den Entwurf sinngemäss ab. Schwellbrunn, Bühler und 
Lutzenberg sowie FDP, SVP, SP und CVP stimmen dem Entwurf im Grundsatz ebenfalls zu, beantragen aber 
teils eine andere Gewichtung der Bemessungsgrössen „Abfahrten“ und „Einwohner“ (Schwellbrunn) und teils 
eine andere Gewichtung der Verkehrsmittel (SP, Lutzenberg) resp. fordern eine nochmalige Überprüfung der 
Gewichtungen (Bühler, FDP, SVP, CVP). 
 
Mit Ausnahme einer Präzisierung zu Art. 10a Abs. 4 des Entwurfs konnte keinen Änderungsanträgen stattge-
geben werden. Im Detail kann auf die Auswertung der Vernehmlassungen in der Beilage verwiesen werden. 

3. Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 

 
Art. 10 Verteilung des Gemeindebeitrages – a) Grundsatz 

 
Vorbemerkung 
Nach Art. 16 Abs. 2 GöV (in der Fassung der Initiative resp. der 1. Lesung im Kantonsrat) richtet sich die Ver-
teilung der ÖV-Kosten auf die Gemeinden nach einem „an der Bevölkerungszahl gemessenen Grundbeitrag“ 
sowie an den „Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“. Art. 16 Abs. 2 GöV 
kommt dabei die Bedeutung zu, dass zukünftig allein noch ein einziger Verteilschlüssel für alle 20 Gemeinden 
gelten soll, der sich nach den oben genannten Bemessungskriterien richtet. 
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Mit dem Begriff „Grundbeitrag“ wird zum Ausdruck gebracht, dass die Bemessungsgrösse „Bevölkerungszahl„ 
weniger stark gewichtet werden soll als die Bemessungsgrösse „Frequenzzahlen der durch die Linie direkt 
erschlossenen Haltestellen“. Das bedeutet, dass zwischen den beiden Schlüsselgrössen eine Gewichtung 
vorgenommen werden muss (vgl. Abs. 1 unten). Mit der „Bevölkerungszahl“ wird das Benutzerpotenzial einer 
Gemeinde, die potenzielle Nachfrage nach öffentlichem Verkehr, erfasst. Mit den „Frequenzzahlen der durch 
die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“ soll das Angebot resp. die Erschliessung einer Gemeinde mit öf-
fentlichem Verkehr berücksichtigt werden. Die Nachfragekomponente (Bevölkerungszahl) soll gemäss Initiative 
resp. kantonsrätlicher Fassung weniger stark gewichtet werden als die Angebotskomponente (Erschliessungs-
dichte). Dies ist zweckmässig, da die Bevölkerungs- resp. Einwohnerzahl einer Gemeinde für sich allein noch 
keinen öffentlichen Verkehr und damit keine Kosten verursacht. Die Gemeinden mit einem besseren ÖV-
Angebot (z.B. einem Viertelstundentakt) sollen sich stärker an den Kosten des ÖV beteiligen als solche mit 
einem schlechteren ÖV-Angebot (z.B. einem Stundentakt). 
 
Abs. 1: Die Gewichtung der „Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“ (Erschlies-
sungsdichte) einer Gemeinde zu 60 % und der „Bevölkerungszahl“ zu 40 % entspricht dem regierungsrätlichen 
Beschluss vom 3. Juli 2012. Andere Varianten der Gewichtung (Abfahren: 75 %; Bevölkerungszahl: 25 %) 
wurden vom Regierungsrat im Jahr 2012 ebenfalls geprüft, jedoch zugunsten der 60/40-%-Lösung verworfen. 
Dies insbesondere weil die die Variante mit einer Gewichtung von 60 % und 40 % weniger von den heute ge-
leisteten kommunalen Beiträgen abweicht. Grundsätzlich ist aber auch eine andere Gewichtung denkbar, so-
fern die Angebotskomponente stärker gewichtet wird als die Nachfragekomponente. 
 
Abs. 2: Sowohl die Erschliessung einer Gemeinde durch den ÖV als auch die Bevölkerungszahl verändern 
sich. Die Offerten der Transportunternehmen und damit auch die Abgeltungen an die ungedeckten Kosten des 
ÖV beziehen sich auf das Fahrplanjahr. Die Bevölkerungszahl je Gemeinde verändert sich während des gan-
zen Jahres, das ÖV-Angebot hingegen nur beim Fahrplanwechsel (z.B. bei einem Angebotsausbau). Es ist 
daher zweckmässig, die Gemeindeanteile für ein Fahrplanjahr zu bestimmen. 
 
Abs. 3: Hier wird präzisiert, dass das zuständige Departement die Berechnung der Gemeindebeiträge vor-
nimmt und den Verteilschlüssel festlegt. Aufgrund von Art. 42 Abs. 5 lit. f der Organisationsverordnung 
(bGS 142.121) ist das Departement Volks- und Landwirtschaft das für den ÖV zuständige Departement. 
 
 
Art. 10a b) Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen 

Abs. 1: Die „Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“ werden nach der Anzahl 
aller gewichteten, fahrplanmässigen Abfahrten an Haltestellen und Stationen auf den Linien des öffentlichen 
Verkehrs (Bahnen und Regionalbusse) bemessen. Durch die Anzahl der Haltestellenabfahrten wird die örtliche 
und zeitliche Verfügbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel in einer Gemeinde erfasst (Erschliessungsdichte). 
Je besser das Angebot, desto höher ist der Gemeindeanteil an den ÖV-Kosten. Damit ist es nicht von Bedeu-
tung, ob (beispielsweise) ein Bus an einer Haltestelle durchfahren konnte bzw. ob jemand ein- oder ausgestie-
gen ist. Die Möglichkeit (das Angebot) ist massgebend, nicht der Konsum der Dienstleistung „öffentlicher Ver-
kehr“. 
 
Die Anzahl der Abfahrten ist die einzige sinnvolle Grösse, die es erlaubt, die Erschliessung über das ganze 
Kantonsgebiet mit einem vertretbaren Aufwand zu messen. Sobald weitere Parameter berücksichtigt werden 
müssen, sind die Erhebungen kaum mehr durchführbar und auch nicht nachvollziehbar. Dazu zählen Parame-
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ter wie z.B. Pendlerzahlen, Zahl der erschlossenen Einwohner und Arbeitsplätze, Einsteiger- und Umsteiger-
zahlen. 
 
Abfahrten des reinen Ortsverkehrs hingegen, der von den Gemeinden selbst zu finanzieren ist (vgl. Art. 3 Abs. 
2 GöV), werden nicht berücksichtigt. 
 
Abs. 2: Gezählt werden die Abfahrten auf dem Gemeindegebiet je Fahrplanjahr. Die Anzahl der Abfahrten wird 
aufgrund des offiziellen Kursbuchs ermittelt. Sind die Leistungen darin nicht mit Angabe der Haltestellen und 
Abfahrtszeiten aufgeführt, wird auf die Fahrpläne der Transportunternehmen abgestellt. Die Tabelle 1 im An-
hang zeigt beispielhaft die Berechnung der Anzahl Abfahrten pro Jahr und Gemeinde (ungewichtet) am Bei-
spiel der Postautolinie 80.180 (Herisau-Hundwil-Stein-St.Gallen) für das Fahrplanjahr 2012. 
 
Abs. 3: Wie bereits erwähnt, verändert sich die Bevölkerungszahl einer Gemeinde während des ganzen Jah-
res, das ÖV-Angebot höchstens auf den Zeitpunkt des Fahrplanwechsels hin. Die Anzahl der gewichteten, 
fahrplanmässigen Abfahrten wird daher für eine einjährige Fahrplanperiode erhoben und jährlich aktualisiert. 
 
Abs. 4: Die Anzahl der Haltestellenabfahrten auf Gemeindegebiet wird nach Art der Verkehrsmittel gewichtet. 
Vergleichbare Kostenverteilschlüssel anderer Kantone (z.B. St.Gallen) sehen dies ebenfalls vor. Erst mit der 
Gewichtung der Verkehrsmittel (z.B. nach Regionalbus, Regionalzügen, Schnellzügen) können die qualitativen 
Unterschiede der Beförderung zum Ausdruck gebracht werden. Analog zum regierungsrätlichen Beschluss 
vom 3. Juli 2012 sieht der vorliegende Entwurf folgende Gewichtung vor: 
a) IR/Voralpen-Express   16 
b) Regionalzüge  (SOB, Thurbo)  12 
c) Regionalzüge (AB)     8 
d) Regionalbusse     1 
 
Die Unterschiede in der Gewichtung sind wie folgt begründet: 
- Der IR/Voralpen-Express bietet schnelle und direkte Verbindungen über grössere Distanzen an. Er ist für 

die Erschliessung der politischen Gemeinde (und des Kantons) sehr wertvoll und daher höher zu gewich-
ten als die Regionalzüge. 

- Mit dem gleichen Argument sind auch die Regionalzüge, die zwischen St.Gallen und Wattwil verkehren 
(SOB, Thurbo) höher zu gewichten als die Linien der Appenzeller Bahnen. Letztere haben in der Regel 
kürzere Haltestellenabstände und legen in der gleichen Zeit kleinere Distanzen zurück. 

- Der Regionalbus verkehrt in der Regel langsamer als die Bahn, fährt kürzere Strecken und die Haltestel-
lenabstände sind wesentlich kleiner als bei der Bahn. Zudem können Busleistungen rund drei- bis viermal 
günstiger betrieben werden als Bahnleistungen und im Gegensatz zur Bahninfrastruktur sind die Infrastruk-
turkosten beim Bus um ein Vielfaches kleiner. Deshalb werden die Busabfahrten achtmal weniger gewich-
tet als die Abfahrten der Appenzeller Bahnen. 

- Die Regionalbusse erfüllen nicht alle die gleiche Funktion. Eine klare Zuordnung in verschiedene Klassen 
ist aber kaum möglich, weshalb alle Busabfahrten gleich gewichtet werden. 

 
Die Tabelle 2 im Anhang zeigt beispielhaft die Berechnung der gewichteten Abfahrten am Beispiel der Ge-
meinden Bühler, Gais, Grub, Heiden und Herisau (Fahrplanjahr 2012). 
 



   

 

Seite 5 / 9 

 

 

Abs. 5: Grundsätzlich ist vorgesehen, jeder Gemeinde die Abfahrten auf ihrem Gemeindegebiet zuzuordnen. 
Es gibt jedoch Gemeinden, die keine Haltepunkte auf ihrem Gemeindegebiet haben (z.B. Schönengrund). 
Vorstellbar ist auch, dass ein Haltepunkt mehr oder weniger auf der Grenze zweier Gemeinden liegt. Das zu-
ständige Departement soll daher einen Haltepunkt mehreren Gemeinden oder einer anderen Gemeinde als der 
Standortgemeinde zuordnen können. Die betroffenen Gemeinden sind vorab anzuhören. 
 
Abs. 6: Bei Bedarfsangeboten (wie etwa PubliCar [Rufbus]), die nur verkehren, wenn Fahrgäste beim Aus-
gangspunkt zusteigen, werden die Abfahrten durch das zuständige Departement nach dem Nutzen für die 
betroffenen Gemeinden festgesetzt. Bei PubliCar ist etwa die Festlegung der Anzahl der Abfahrten nach Mas-
sgabe der bedienten Fläche und der Betriebszeit zweckmässig. 
 
 
Art. 10b c) Bevölkerungszahl 

Bei der Bestimmung der Gemeindeanteile sind die ständigen Einwohner massgebend, d.h. alle natürlichen 
Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde. Grundlage bildet die eidgenössische Statistik der 
Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP). Diese Statistik wird durch den Bund jährlich aktualisiert und pu-
bliziert. 
 

C. Auswirkungen 

1. Kanton 

 
Für den Kanton hat die Teilrevision keine finanziellen Auswirkungen. Die Abrechnungs-, Planungs- und Budge-
tierungsprozesse werden im Vergleich zum heutigen System mit 23 verschiedenen Verteilschlüsseln massge-
blich vereinfacht. 

2. Gemeinden 

 
Die Ausführungsbestimmungen gemäss vorliegendem Entwurf führen im Vergleich zum heute geltenden Sys-
tem für einige Gemeinden tendenziell zu einer finanziellen Entlastung (insb. Herisau) und für andere tendenzi-
ell zu einer finanziellen Mehrbelastung (insb. Gais, Speicher, Teufen).  
 
Die Tabelle 3 im Anhang zeigt beispielhaft die Berechnung des Verteilschlüssels (Gemeindeanteile) bei einer 
Gewichtung der Abfahrten zu 60 % und der Einwohner zu 40 % basierend auf dem Fahrplanjahr 2012 und den 
Einwohnerzahlen per Ende 2011. Der Vergleich mit den Gemeindeanteilen des Jahres 2011 zeigt Differenzen 
auf und dient als Orientierungshilfe. Die Gemeinden, die mit dem neuen Schlüssel einen wesentlich höheren 
Gemeindeanteil leisten müssen, sind bisher – aus Gesamtsicht betrachtet – eher gut weggekommen. Umge-
kehrt haben Gemeinden mit einem wesentlich kleineren Gemeindeanteil nach neuem Verteilschlüssel bisher 
eher einen verhältnismässig hohen Beitrag an den öffentlichen Verkehr geleistet. Insgesamt können die Kosten 
mit dem neuen Verteilschlüssel gerechter auf die Gemeinden aufgeteilt werden. 
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D. Antrag 

 
Der Regierungsrat beantragt Ihnen, 
 
1. auf die Vorlage einzutreten, 
 
2. dem Entwurf einer Teilrevision der Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs 

zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

sign. Marianne Koller-Bohl, Landammann / 26.02.2014 
sign. Roger Nobs, Ratschreiber / 26.02.2014 
 
Marianne Koller-Bohl, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber 
 
 
 
Beilagen 
 
Beilage 1 Verordnungsentwurf 
Beilage 2 Synopse 
Beilage 3 Auswertung Vernehmlassung 



 

 

Anhang 

 
 

 
 
Tab. 1: Berechnung der Abfahrten pro Jahr und Gemeinde (ungewichtet) 
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Tab. 2: Berechnung der gewichteten Abfahrten 
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Tab. 3: Berechnung Verteilschlüssel (Gemeindeanteil) (Gewichtung Abfahrten 60%, Gewichtung Einwohner 40%) 

Seite 9 / 9




